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(2) Allgemeines Wahlrecht im Gesetz,

(3) Wahlbeteiligung, (4) Parlamentari

sche Demokratie, (5) Kriminalitätsrate, 

(6) Gewaltverbrechen und Morde, (7) 

Schießereien, (8) Zahl der Vergewalti

gungen, (9) Zahl der Häftlinge, (10) 

Rückfallrate bei Kriminaldelikten, (11) 

das Recht auf persönliche Geheimnisse, 

(12) "Sklaverei", (13) Unterschiede 

zwischen Reich und Arm, (14) die Zahl 

der Obdachlosen, (15) Analphabeten

tum, (16) Verbesserung des Lebens

standards, (17) Rassendiskriminierung, 

(18) Geschlechterdiskriminierung, (19) 

Gewalt in der Familie, (20) Drogen

sucht, (21) Aids, (22) Menschenversu

che, (23) die Verletzung der Menschen

rechte anderer Länder und (24) die Hal

tung zu internationalen Dokumenten 

über Menschenrechte.

Daß die USA in Bereichen wie "Krimi

nalitätsrate" oder "Schießereien" we

sentlich schlechter abschneiden würden 

als China, war zu erwarten, doch wie 

steht es beim "Allgemeinen Wahl

recht"? Hier greift das Dokument weit 

in die amerikanische Geschichte zurück 

und erwähnt die jahrzehntelange Dis

kriminierung von Schwarzen, Frauen, 

Indianern sowie etwa einem Drittel der 

Weißen Männer. Auch bei der "Wahl

beteiligung" wird den Chinesen ein 

Vorsprung zugesprochen: während sich 

an den Wahlen zum Volkskongreß 

meist mehr als 90% der Bevölkerung 

beteiligten, seien es in den USA seit 

Anfang dieses Jahrhunderts allenfalls 

30-60%. Auch die "parlamentarische 

Demokratie" sei in den USA mit einem 

Fragezeichen zu versehen: beim passi

ven Wahlrecht kämen dort nur solche 

Kandidaten zum Zuge, die es sich lei

sten könnten, Hunderttausende, ja Mil

lionen von Dollar im Wahlkampf einzu

setzen.

Was gar die "Menschenrechte anderer 

Länder" anbelangt, so hätten die USA 

in den 200 Jahren seit ihrer Gründung 

mehr als 70 Kriege und Invasionen ge

gen andere Länder entfesselt und sogar 

bakteriologische, chemische und nu

kleare Mittel eingesetzt. Die Zahl der 

Kernwaffen, die China besitze, liege bei 

nur rund 1,2% des Kernwaffenbestan

des der USA. Die USA hätten auch die 

meisten Kernwaffenversuche durchge

führt.

Und die Haltung zu internationalen Do

kumenten über Menschenrechte? Die 

USA seien bisher noch immer nicht der 

"Internationalen Konvention über die 

Ächtung und Bestrafung der Rassen

trennungsverbrechen" oder aber ande

ren Konventionen, z.B. gegen die Dis

kriminierung von Frauen oder aber über 

Rechte der Kinder beigetreten - ganz im 

Gegensatz zur VR China, -we-

Innenpolitik

*(5)

Ausnahmezustand und Notstands

maßnahmen durch Gesetz geregelt

Der Ständige Ausschuß des Nationalen 

Volkskongresses hat am l.März ein Ge

setz über den Ausnahmezustand (jieyan 

fd) verabschiedet. Noch am selben Tag 

setzte Staatspräsident Jiang Zemin das 

Gesetz durch seine Unterschrift in 

Kraft. Der Gesetzestext ist in fünf Ab

schnitte unterteilt:

- allgemeine Prinzipien;

- Durchsetzung des Ausnahmezustan

des;

- Art und Umfang der im Ausnahme

zustand zu ergreifenden Maßnahmen;

- Pflichten der an der Durchsetzung 

des Ausnahmezustands beteiligten 

Kräfte;

- ergänzende Bestimmungen.

Im Falle von größeren Unruhen (dong- 

luari), Umsturzaktivitäten (baoluan) 

und gewalttätigen Tumulten (saoluari), 

wenn die öffentliche Ordnung nur noch 

durch außerordentliche Maßnahmen si

cherzustellen ist, kann die Regierung 

den Ausnahmezustand verhängen. Be

absichtigt die Regierung, eine solche 

Maßnahme landesweit oder aber flä

chendeckend in Verwaltungseinheiten 

der Provinzstufe in Kraft zu setzen, ist 

die Zustimmung des Ständigen Aus

schusses des NVK erforderlich.

Soll der Ausnahmezustand nur in Teilen 

einer Provinz, Autonomen Region oder 

Regierungsunmittelbaren Stadt verhängt 

werden (also etwa in einzelnen Städten 

Tibets oder in bestimmten Stadtteilen 

Beijings), so kann der Staatsrat (Zen

tralregierung) eigenständig darüber ent

scheiden. Nach dem Gesetz ist es die 

Aufgabe von Volkspolizei und Bewaff

neter Volkspolizei, den Ausnahmezu

stand durchzusetzen. Falls die Polizei

kräfte nicht ausreichen, kann der Staats

rat der Zentralen Militärkommission 

vorschlagen, Truppen der Volksbefrei

ungsarmee zu entsenden.

In den Ergänzungsbestimmungen des 

fünften Abschnitts wird darüber hinaus 

auch Provinzregierungen nach Zustim

mung des Staatsrats die Möglichkeit 

eingeräumt, im Falle plötzlich auftre

tender, schwerer Unruhen in einzelnen 

Städten und Kreisen Notstandsmaßnah

men in Kraft zu setzen. Militäreinheiten 

müssen von den Provinzregierungen 

über den Umweg von Staatsrat und 

Zentraler Militärkommission angefor

dert werden.

Einzelne Delegierte des Ständigen Aus

schusses hatten während der Beratungen 

des Gesetzes deutlich gemacht, daß Mi

litäreinheiten während eines Ausnahme

zustandes nur mit großer Vorsicht ein

gesetzt werden sollten. Falls Demon

strationen nach Verhängung des Aus

nahmezustandes von "feindlichen Kräf

ten" angezettelt würden, sei eine ge

waltsame Unterdrückung gerechtfertigt. 

Bei Demonstrationen, die sich gegen 

wirtschaftliche Mißstände und Notlagen 

richteten, sei ein gewaltsames Vorgehen 

hingegen nicht notwendig. (XNA,

1.3.96)

Der Ausnahmezustand war zuletzt 1989 

in Zusammenhang mit Protestkundge

bungen in Lhasa und Beijing von der 

Zentralregierung verhängt worden. 

Schon damals waren in Teilen des Stän

digen Ausschusses des NVK Zweifel 

geäußert worden, ob die Verhängung 

des Ausnahmezustands durch die Ver

fassung gedeckt war. In Zukunft wird 

die chinesische Regierung bei einem 

solchen Schritt an gesetzlich festgelegte 

Regeln gebunden sein. Die Erfahrungen 

der Vergangenheit haben allerdings ge

zeigt, daß die Partei- und Militärfüh

rung sich im Ernstfall nicht an solche 

formellen Beschränkungen hält, -hei-

*(6)

Repressalien gegen Gewerkschaftsver

treter in Unternehmen

Eine führende Gewerkschaftsvertreterin 

hat während der diesjährigen Tagung 

des Nationalen Volkskongresses einen 

verbesserten gesetzlichen Schutz für die 

Tätigkeit von Arbeitervertretungen in 

Betrieben gefordert. (XNA, 15.3.96) 

Das Gewerkschaftsgesetz von 1992 ga

rantiere Gewerkschaftsvertretern keinen 

ausreichenden Schutz gegenüber Re

pressalien von Unternehmensleitungen. 

Solche Repressalien träten aber in den 

vergangenen Jahren gehäuft auf: Ge

werkschaftsaktivisten, die die Interessen 

von Arbeitnehmern gegenüber den oft 

selbstherrlichen Untemehmensleitem 

vertreten hätten, seien in vielen Fällen 

von Unternehmensleitungen ihrer Po-
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sten enthoben worden, ihre Gehälter 

seien zurückgehalten worden, andere 

seien gar entlassen worden.

Das geltende Gewerkschaftsgesetz sei 

zu einer Zeit ausgearbeitet worden, als 

das Konzept der "sozialistischen 

Marktwirtschaft" noch nicht die Grund

lage der Arbeits- und Gewerkschaftsge

setzgebung bildete. Eine große 

Schwäche des Gewerkschaftsgesetzes 

sei, daß es keine konkreten Schutzbe

stimmungen für Gewerkschaftsfunktio

näre enthalte. Die Tätigkeit der Ge

werkschaften würde durch diesen Miß

stand behindert, denn viele Arbeiterver

treter hätten aus Furcht vor Repressa

lien nicht den Mut, offen für die Inter

essen der Arbeitnehmer gegenüber den 

Unternehmensleitungen einzutreten.

In einigen Wirtschaftssektoren, insbe

sondere in Unternehmen mit ausländi

scher Beteiligung und in Privatbetrie

ben, würde den Arbeitskräften explizit 

verboten, der Gewerkschaftsorganisa

tion beizutreten. Manche Unternehmen 

in diesen Sektoren gingen sogar so 

weit, die Gründung einer Gewerk

schaftsorganisation ganz zu untersagen. 

Die Arbeitsbeziehungen und die soziale 

Stabilität würden durch diese Entwick

lung schwer belastet. Die Stellung der 

Gewerkschaftsvertreter in den Betrieben 

müsse durch Ergänzungen des Gewerk

schaftsgesetzes gesichert werden, -hei-

*(7)

Zunahme der Schwerstkriminalität 

und des organisierten Verbrechens

Ren Jianxin, Präsident des Obersten 

Volksgerichts und einer der führenden 

Köpfe im Sicherheits- und Justizsystem 

der Kommunistischen Partei, hat vor 

dem Nationalen Volkskongreß ein dü

steres Bild der Kriminalitätsentwicklung 

in der VR China gezeichnet. (Xinhua, 

9./ 12.3.96)

Gewaltverbrechen (Mord, Raub, Ver

gewaltigung), der Handel mit entführ

ten Frauen und Kindern, die organisier

te Kriminalität sowie der Handel mit 

Drogen und pornographischem Material 

hätten in einigen Regionen Chinas einen 

starken Aufschwung genommen. Auch 

warnte Ren vor Subversions- und Sabo

tageaktivitäten "bestimmter Länder, die 

China zu verwestlichen und zu spalten 

versuchen" sowie vor "illegalen religiö

sen und separatistischen Aktivitäten". 

Außerdem stelle die Korruption in Poli

zei und Justiz eine große Herausforde

rung an die öffentliche Ordnung dar.

1995 hätten Chinas Gerichte insgesamt 

4,54 Mio. Verfahren bearbeitet (ein 

Plus von knapp 15% gegenüber 1994), 

darunter 496.000 Strafsachen. Mehr als 

545.000 Straftäter seien verurteilt wor

den, 220.000 von ihnen seien zu Frei

heitsstrafen von über fünf Jahren, zu 

lebenslänglicher Haft oder zum Tode 

verurteilt worden (eine Zunahme von 

5,5% gegenüber 1994). Ren machte 

keine Angaben über die Zahl der To

desurteile, verdeutlichte jedoch, daß die 

chinesische Führung weiterhin zu dra

konischen Maßnahmen in der Verbre

chensbekämpfung entschlossen sei. 

(Xinhua, 12.3.96; SCMP, 12.3.96)

Nach Berichten der Beijing-treuen 

Hongkonger Zeitschrift Guangjiaojing 

(1996/3, S.88-90) hat die Kriminalität 

in China in den letzten Jahren drama

tisch zugenommen. In manchen beson

ders betroffenen Regionen habe im er

sten Halbjahr 1995 die Zahl der Ge

waltverbrechen und sonstigen schweren 

Verbrechen um bis zu 30% gegenüber 

dem Vorjahreszeitraum zugenommen. 

Dahinter stünden oft organisierte Ver

brecherbanden (hei shehui), die zum 

Teil eng mit korrupten Behördenvertre

tern zusammenarbeiteten und auch be

gonnen hätten, überregional zu koope

rieren.

1995 hat eine Rekordzahl von Polizi

sten ihren Einsatz in der Verbrechens

bekämpfung mit dem Leben oder mit 

schweren Verletzungen bezahlt: 395 

Polizisten sind im Einsatz umgekom

men, 8.526 verwundet worden.

Eine Gefahr für die öffentliche Ord

nung, so der Bericht in Guangjiaojing, 

gehe auch von den schwerwiegenden 

Problemen in vielen staatlichen Groß

betrieben aus, wo die Belegschaften 

immer häufiger zu Demonstrationen 

und Arbeitsniederlegungen griffen, um 

gegen die Folgen von Unternehmensre

formen, gegen ausbleibende Gehaltszah

lungen oder drohende Entlassungen zu 

protestieren.

Da sämtliche Regierungen und Partei

komitees die öffentliche Sicherheit in

zwischen als Schwerpunktaufgabe er

kannt hätten und die Polizei sich all

mählich auf die neuen Bedingungen 

einzustellen beginne, rechnet man für

1996 mit einem geringeren Zuwachs 

der Verbrechensrate. Die Schwerstkri

minalität und das organisierte Verbre

chen werden nach Einschätzung von 

chinesischen Sicherheitsfachleuten al

lerdings weiter zunehmen.

Für große Teile der chinesischen Be

völkerung ist die Verschlechterung der 

Sicherheitslage ein brennendes Thema. 

Die ungünstige Kriminalitätsentwick

lung löst beträchtliche Unzufriedenhei

ten und weitere Zweifel an der Regie

rungsfähigkeit der Kommunistischen 

Partei aus. Die Unmutsbekundungen im 

Nationalen Volkskongreß gegenüber 

den Rechenschaftsberichten der Justiz

organe (siehe den Artikel "Parteikon

trolle und Rechtsreform" in diesem 

Heft) spiegeln die allgemeine Stimmung 

in der Bevölkerung wider, -hei-

*(8)

amnesty international legt Bericht zur 

Menschenrechtssituation vor

amnesty international (ai) hat Anfang 

März einen zweihundert Seiten umfas

senden Bericht zur Menschenrechtssitu

ation in der VR China vorgelegt: Re

formen ohne Menschenrechte - 

Staatliche Willkür in China. Der Be

richt ist Teil einer ai-Kampagne, die mit 

Blick auf die Beratungen der UN-Men- 

schenrechtskommission in Genf die in

ternationale Öffentlichkeit auf anhalten

de systematische Menschenrechtsverlet

zungen in der VR China aufmerksam 

machen soll.

Der Bericht dokumentiert Mißstände im 

chinesischen Strafrecht, im Polizei- und 

Justiz wesen, die Unterdrückung politi

scher Opposition sowie ethnischer und 

religiöser Minderheiten. Mißhandlun

gen und Folterungen in chinesischen 

Haftanstalten werden ausführlich darge

legt. Die "exzessive" Anwendung der 

Todesstrafe in China wird scharf kriti

siert. Abschließende Kapitel widmen 

sich Fragen der internationalen Men

schenrechtspolitik gegenüber China und 

stellen einen Katalog von Empfehlun

gen an die chinesische Regierung und 

an Mitgliedstaaten der Vereinten Natio

nen auf, die zur Verbesserung der Men

schenrechtssituation in der VR China 

beitragen sollen.

Die Stärke des Berichts liegt in der sy

stematischen und dichten Dokumenta

tion von Verletzungen der Menschen

würde sowie politischer und bürgerli

cher Rechte durch die chinesischen Be

hörden: Die von amnesty international 

aufgeführten Fälle verdeutlichen, daß 

die chinesische Regierung bislang keine 

ausreichenden Anstrengungen unter

nommen hat, um die Mißstände im 

Strafrecht und im Polizei- und Justizap

parat abzustellen.
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Die im März vom Nationalen Volks

kongreß verabschiedeten Gesetze über 

die Strafprozeßordnung und die Ad

ministrativstrafen (siehe den Artikel 

"Parteikontrolle und Rechtsreform" in 

diesem Heft) sind in dem ai-Bericht 

noch nicht berücksichtigt, ändern vor

erst jedoch nichts an den grundlegenden 

Befunden. Allerdings hätte ein deutli

cherer Hinweis auf die Bemühungen um 

Rechts- und Justizreform, die von - zur 

Zeit nicht durchsetzungsfähigen - 

Kräften in Regierung und Nationalem 

Volkskongreß angetrieben werden, dem 

ai-Bericht nicht geschadet.

Nicht befriedigend ist der Bericht im 

Hinblick auf die vielfältigen rechtlich 

zwar nicht abgesicherten, aber für das 

gesellschaftliche Leben äußerst bedeut

samen neuen Freiräume (soziale und 

wirtschaftliche Freiheiten, freiere In- 

fomiations- und Reisemöglichkeiten), 

die die Politik der Wirtschaftsreformen 

für die chinesische Bevölkerung mit. 

sich brachte. Diese Entwicklung wird in 

dem Bericht genauso nur am Rande er

wähnt (in einigen prägnanten Abschnit

ten der Einleitung, deren differenzierte 

Aussagen im Hauptteil des Berichts 

nicht mehr aufgegriffen werden) wie die 

beachtlichen Fortschritte in Armutsbe

kämpfung und Lebensqualität, die sich 

etwa in einer höheren Lebenserwartung, 

einer verbesserten Ernährung und er

weiterten Entfaltungsmöglichkeiten für 

die chinesische Bevölkerung nieder

schlagen.

amnesty international tritt für die welt

weite Durchsetzung politischer und 

bürgerlicher Rechte und Freiheiten ein 

und verfolgt damit eine Zielsetzung, die 

nur einen Teil des in den einschlägigen 

internationalen Konventionen und Do

kumenten festgehaltenen Menschen

rechtskatalogs umfaßt. Diese Selbstbe

schränkung erweist sich im jüngsten 

China-Bericht als Manko: Der men

schenrechtliche Fortschritt im Sinne in

ternationaler Menschenrechtsdokumente 

(Allgemeine Erklärung der Menschen

rechte: Internationale Konventionen 

über bürgerliche und politische sowie 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte; Wiener Menschenrechtsdeklara

tion) läßt sich gerade in Entwicklungs

ländern wie China nicht nur an politi

schen und bürgerlichen Rechten und 

Freiheiten festmachen, sondern wird 

ganz wesentlich durch Fortschritte im 

gesellschaftlichen Lebensstandard und 

die damit einhergehende Verbesserung 

der Lebenschancen und Entwicklungs

möglichkeiten gefördert: Für Dutzende 

Millionen Chinesen, die bis vor weni

gen Jahren noch in extremer Armut le

ben mußten und denen durch Wirt

schaftswachstum und staatliche Ar

mutsbekämpfungsprogramme neue Le

benschancen eröffnet wurden, sind eine 

gesicherte Ernährung und neu geschaf

fene Einkommensmöglichkeiten vor

dringlicher als etwa das Wahlrecht.

Die Dimension wirtschaftlicher und so

zialer Entwicklung und ihre Bedeutung 

für den menschenrechtlichen Fortschritt 

bleibt in dem China-Bericht von amne

sty international unterbewertet. Ein er

gänzender Bericht zu diesen Fragen wä

re notwendig, um die Überzeugungs

kraft und Glaubwürdigkeit amnesty in- 

ternationals unter reformbereiten Kräf

ten in der Beijinger Führung und in der 

chinesischen Bevölkerung zu erhöhen, 

-hei-

Kuitur und Gesellschaft

*(9)

Wissenschaft und Bildung im neuen 

Fünfjahrplan und im längerfristigen 

Perspektivplan

In dem vom NVK am 17.3.96 gebillig

ten 9.Fünfjahrplan für die Jahre 1996- 

2000 und dem längerfristigen Perspek

tivplan bis zum Jahr 2010, deren Wort

laut am 20.3.96 veröffentlicht wurde 

(vgl. RMRB u. GMRB), sind die The

men Wissenschaft und Bildung in Kapi

tel 5 abgehandelt.

Für Wissenschaft und Technik sieht die 

Planung wie folgt aus:

Allgemein sollen Wissenschaft und 

Technik der wirtschaftlichen Entwick

lung dienen und sich auf die Erforder

nisse des Marktes einstellen. Sie sollen 

zur Lösung wichtiger technischer Pro

bleme beitragen, die für die sozioöko

nomische Entwicklung entscheidend 

sind. Außerdem sollen sie Hochtechno

logie entwickeln und produzieren. Der 

Schwerpunkt soll hier auf elektroni

scher Datenverarbeitung, Biologie, 

neuen Materialien, neuen Energien, 

Luft- und Raumfahrt sowie Meeres

technologie liegen. Auf einigen Gebie

ten soll fortgeschrittenes Weltniveau er

reicht werden. Nicht zuletzt soll auch 

die Grundlagenforschung gefördert 

werden, in der man auf Gebieten, auf 

denen China überlegen ist, Durchbrü

che erhofft.

Im einzelnen werden folgende Punkte 

hervorgehoben:

1. Forschung und Entwicklung in der 

Agronomie sind zu stärken, die Ver

breitung fortgeschrittener Technologie 

ist zu beschleunigen. Umfassende 

Technologien für die Verbesserung des 

Marktgetreides sowie der Vieh- und 

Saatzucht sollen bereitgestellt werden. 

Ferner werden die Intensivierung der 

Forschung auf den Gebieten Krank- 

heits- und Schädlingsbekämpfung, Was

sersparen und Trockenanbau, Wald

schutz und Eindämmung der Desertifi

kation gefordert.

2. Anhebung der Produktionstechniken 

und Entwicklung neuer Energien, Be

schleunigung der Umsetzung wissen

schaftlich-technischer Ergebnisse.

3. Entwicklung und Produktion von 

Hochtechnologie. Erwähnt werden u.a. 

Computer-Soft- und Hardware, elektro

nische Datennetze, neue Materialien 

und Technologien, landwirtschaftliche 

und medizinische Biotechnik, Verkehr 

(Hochgeschwindigkeitszüge), Trans

port, Automatisierung im tertiären Sek

tor, neue Ölbohrtechnik usw.

4. Forschung und Entwicklung auf 

Schwerpunktfeldern der gesellschaftli

chen Entwicklung sind zu intensivieren. 

Genannt werden Geburtenregelung, Be

kämpfung schwerer Krankheiten, Pro

duktion neuer Medikamente, ferner 

saubere Kohleverbrennung, Recycling 

und Vorbeugung gegen Naturkatastro

phen. Verbreitung wissenschaftlicher 

Kenntnisse und Anhebung des wissen

schaftlich-kulturellen Niveaus der ge

samten Nation.

5. Stärkung der Grundlagenforschung 

und des Baus von Forschungsanlagen. 

Förderung der internationalen Zusam

menarbeit auf wissenschaftlichem Ge

biet, Errichtung elektronischer Daten

netze für Bildung und wissenschaftliche 

Forschung.

6. Fortführung der Reform des Wis

senschaftssystems, Verbesserung der 

Struktur der Forschungsorganisationen 

und vernünftige Verteilung der Fach

leute. Stärkung der Zusammenarbeit 

zwischen Forschungsinstitutionen, 

Hochschulen und Unternehmen. Inte

gration von Forschungsinstituten für 

technologische Entwicklung in Großbe

triebe oder deren Umwandlung in High- 

Tech-Betriebe und Ermunterung großer 

und mittlerer Betriebe, zu Zentren für 

technologische Entwicklung zu werden.




